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FNP-Änderung Nr.187- Neusser Straße/ Lahnweg lFr��- ,../;-�--. __ _ 
(Gebiet etwa zwischen Lahnweg / Neusser Straße / Stichstraße Völklinger Straße und 
Völklinger Straße) 
- Stand vom 04.12.2017 -
Beteiligung gemäß § 4 Abs.2 i. V. m. § 245c BauGB

Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Stadtplanungsamt und dem Umweltamt müssen 
beim Start der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB alle erforderlichen Gutac_hten prüffähig 
vorliegen. 

Das Gutachten zur Beurteilung der . Altlastenproblematik für - die genannte 
Flächennutzungsplan - Änderung bzw. das parallel laufende Bebauungsplan - Verfahren 
wurde am 16.01.2018, einen Tag vor Ablauf der Beteiligungsfrist für das vorliegende 
Verfahren, beim Umweltamt eingereicht. Vereinbarungsgemäß ist für die Prüf1,mg eine Frist 
von 4 Wochen vorgesehen. 

Eine Gesamtstellungnahme des Umweltamtes im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach 
§ 4 Abs. 2 i. V. m. § 245c BauGB erfolgt, sobald das Gutachten ausgewertet wurde.
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